
Einladung zur Hauptversammlung.
Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft, München.

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit
eingeladen zu der am Dienstag, 15. Mai 2007
um 10.00 Uhr in der Olympiahalle im Olympiapark,
Coubertinplatz, 80809 München, stattfindenden
87. ordentlichen Hauptversammlung.

Tagesordnung.

1. Vorlage des festgestellten Jahres-
abschlusses zum 31. Dezember 2006,
des Lageberichts und des Berichts
des Aufsichtsrats sowie des gebilligten
Konzernabschlusses zum 31. Dezember
2006 und des mit dem Lagebericht
zusammengefassten Konzernlage-
berichts.

2. Beschlussfassung über die Verwendung
des Bilanzgewinns.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2006 in
Höhe von 458.481.523,84 Euro zur Ausschüt-
tung einer Dividende von 0,70 Euro je dividen-
denberechtigter Stammaktie und zur Aus-
schüttung einer Dividende von 0,72 Euro je
dividendenberechtigter Vorzugsaktie zu ver-
wenden. Ein danach eventuell verbleibender
Betrag wird auf neue Rechnung vorgetragen.

3. Beschlussfassung über die Entlastung
der Mitglieder des Vorstands.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
Mitgliedern des Vorstands für das Geschäfts-
jahr 2006 Entlastung zu erteilen.

4. Beschlussfassung über die Entlastung
der Mitglieder des Aufsichtsrats.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
Mitgliedern des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2006 Entlastung zu erteilen.

5. Wahl des Abschlussprüfers und
Konzernabschlussprüfers für das
Geschäftsjahr 2007.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgenden
Beschluss zu fassen:

Zum Abschlussprüfer und Konzernabschluss-
prüfer für das Geschäftsjahr 2007 wird die
KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft
Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft, München, bestellt. 
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6. Zustimmung zur Informationsüber-
mittlung an Aktionäre im Wege der
Datenfernübertragung.

Das im Januar 2007 in Kraft getretene Trans-
parenzrichtlinie-Umsetzungsgesetz setzt für
die Übermittlung von Informationen an die
Aktionäre im Wege der Datenfernübertragung
nach dem 31. Dezember 2007 eine Zustim-
mung der Hauptversammlung voraus, selbst
wenn die jeweiligen Aktionäre dieser Form der
Informationsübermittlung individuell zuge-
stimmt haben. Dies betrifft insbesondere den
Einsatz elektronischer Medien beim Versand
der Einladung zur Hauptversammlung. Damit
die Gesellschaft auch künftig berechtigt ist,
den Aktionären mit ihrer Zustimmung Informa-
tionen elektronisch zur Verfügung zu stellen,
soll die nach § 30 b Abs. 3 Ziff. 1. a) Wertpapier-
handelsgesetz erforderliche Zustimmung der
Hauptversammlung eingeholt werden. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor,
folgenden Beschluss zu fassen:

Die Hauptversammlung stimmt der Übermitt-
lung von Informationen an die Inhaber an der
Börse zugelassener Aktien der Gesellschaft im
Wege der Datenfernübertragung zu.

7. Beschlussfassung über eine neue
Ermächtigung zum Erwerb eigener
Aktien und zu deren Einziehung.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor,
folgenden Beschluss zu fassen:

7.1 Die Gesellschaft wird ermächtigt, über die
Börse Stamm- und/oder Vorzugsaktien ohne
Stimmrecht der Gesellschaft bis zu insgesamt
10 % des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung
bestehenden Grundkapitals zu erwerben. 

Der von der Gesellschaft gezahlte Gegenwert
je Stamm- bzw. Vorzugsaktie ohne Stimm-
recht (ohne Erwerbsnebenkosten) darf den
am Handelstag durch die Eröffnungsauktion
ermittelten Kurs der jeweiligen Aktiengattung
im XETRA-Handel (oder einem funktional
vergleichbaren Nachfolgesystem) nicht um
mehr als 10% überschreiten und nicht um
mehr als 10% unterschreiten. 

Die vorstehende neue Ermächtigung zum
Erwerb eigener Aktien gilt bis zum 14. Novem-
ber 2008. Die neue Ermächtigung kann ganz
oder in Teilbeträgen, in letzterem Fall auch
mehrmals ausgeübt werden. Der Erwerb darf
nicht zum Zweck des Handels in eigenen
Aktien erfolgen. Die von der Hauptversamm-
lung der Gesellschaft am 16. Mai 2006 gemäß
Ziffer 7.1 der Tagesordnung der Hauptver-
sammlung 2006 beschlossene Ermächtigung
zum Erwerb eigener Aktien wird für die Zeit ab
dem Wirksamwerden des neuen Ermächti-
gungsbeschlusses der Hauptversammlung
vom 15. Mai 2007 aufgehoben.

7.2 Der Vorstand ist ermächtigt, die aufgrund der
vorstehenden Ermächtigung erworbenen
eigenen Stamm- und/oder Vorzugsaktien
ohne Stimmrecht einzuziehen, ohne dass die
Einziehung oder ihre Durchführung eines
weiteren Hauptversammlungsbeschlusses
bedarf. Die Ermächtigung kann ganz oder
in Teilen, in letzterem Fall auch mehrmals
ausgeübt werden.
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Zwecks Erfüllung der vorgenannten Teilnahme-
voraussetzungen werden die Aktionäre gebeten,
sich möglichst frühzeitig an ihr jeweiliges depot-
führendes Institut zu wenden und eine Eintrittskarte
zu bestellen.

Im Zeitpunkt der Einberufung beträgt das Grund-
kapital der Gesellschaft 654.191.358 EUR und ist
eingeteilt in 654.191.358 Aktien im Nennbetrag
von jeweils 1 EUR, und zwar in 601.995.196
Stammaktien, die insgesamt 601.995.196 Stim-
men gewähren, und 52.196.162 Vorzugsaktien
ohne Stimmrecht. Das Stimmrecht jeder Aktie, auf
die die gesetzliche Mindesteinlage gezahlt wurde,
entspricht ihrem Nennbetrag und je 1 EUR Nenn-
betrag des bei der Abstimmung vertretenen Grund-
kapitals gewährt eine Stimme. Zu den oben auf-
geführten Tagesordnungspunkten sind nur die
Stammaktionäre stimmberechtigt.

Voraussetzungen für die Teilnahme und
Stimmrechtsausübung.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur
Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen
Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptver-
sammlung in Textform (§ 126b BGB) in deutscher
oder englischer Sprache angemeldet haben. 
Die Aktionäre haben darüber hinaus ihre Berechti-
gung zur Teilnahme und zur Ausübung des Stimm-
rechts nachzuweisen. Hierzu ist ein in Textform 
(§ 126b BGB) in englischer oder deutscher Sprache
erstellter Nachweis des Anteilsbesitzes durch das
depotführende Institut erforderlich. Der Nachweis
hat sich auf den Beginn des 24. April 2007 zu
beziehen. Er muss der Gesellschaft spätestens bis
zum Ablauf des 8. Mai 2007 und ebenso wie die
Anmeldung unter folgender Adresse zugehen:

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
c/o Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG
FMS5HV
80311 München
Telefax: 089/5400-2519
E-Mail: hauptversammlungen@hvb.de
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Vollmachten.

Aktionäre, die die vorgenannten Teilnahmevoraus-
setzungen erfüllen, jedoch nicht persönlich an der
Hauptversammlung teilnehmen möchten, können
sich bei der Ausübung ihrer Rechte, insbesondere
des Stimmrechts, auch durch Bevollmächtigte, z. B.
ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung,
vertreten lassen.

Darüber hinaus bietet die Bayerische Motoren
Werke Aktiengesellschaft ihren Aktionären an,
sich durch von der Gesellschaft benannte
weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter
vertreten zu lassen. 

Aktionäre, die von dieser Möglichkeit Gebrauch
machen möchten, benötigen hierzu ebenfalls eine
Eintrittskarte zur Hauptversammlung. Um den
rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarte sicherzu-
stellen, sollte die Bestellung ebenfalls möglichst
frühzeitig bei dem Institut erfolgen, bei dem das
Depot besteht.

Soweit von der Gesellschaft benannte Stimm-
rechtsvertreter bevollmächtigt werden, müssen
diesen in jedem Fall Weisungen für die Ausübung
des Stimmrechts erteilt werden. Ohne diese Wei-
sungen ist die Vollmacht ungültig. Die Stimm-
rechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß
abzustimmen. 

Vollmachten und Weisungen an die von der
Gesellschaft benannten weisungsgebundenen
Stimmrechtsvertreter müssen schriftlich unter
Verwendung der dafür vorgesehenen Vollmachts-
formulare oder elektronisch über das Internet erteilt
werden, indem die unter www.bmwgroup.com
bereitgestellte Anwendung benutzt wird. 

Vollmachten an andere Bevollmächtigte sind
schriftlich zu erteilen. Nähere Informationen zur
Erteilung von Vollmachten und Weisungen sowie
Vollmachtsformulare erhalten die Aktionäre
zusammen mit der Eintrittskarte zugesandt.

Gegenanträge und Wahlvorschläge.

Gegenanträge und Wahlvorschläge gemäß §§ 126,
127 AktG zu bestimmten Tagesordnungspunkten
sind ausschließlich zu richten an:

Postanschrift: BMW AG, Abt. FF-2, 
80788 München

Telefax: 089/382-14661
E-Mail: hv@bmw.de

Bis spätestens zwei Wochen vor dem Tag der
Hauptversammlung unter dieser Adresse einge-
gangene Gegenanträge und Wahlvorschläge
werden, soweit sie den anderen Aktionären
zugänglich zu machen sind, unverzüglich im Internet
unter www.bmwgroup.com veröffentlicht. 

Die Einladung zur Hauptversammlung ist im elek-
tronischen Bundesanzeiger vom 22. März 2007
veröffentlicht.

München, 22. März 2007

Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft

Der Vorstand
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